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1. Ziel und Zweck der Planung  
 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ĂNaturerlebniswelt/Wildpark/Wanderheim/ 

Horstberg" soll die Weiterentwicklung und Zukunftssicherung des Heilbads Bad Orb, 

auch auf Anregung und in Kooperation mit der Bad Orb Kur GmbH und der Alea 

Foundation gGmbH, auf der Ebene der Bauleitplanung unterstützt und gesichert wer-

den. 

 

So sollen durch diesen Bebauungsplan geeignete Flächen ausgewiesen werden, in-

nerhalb derer gesundheitstouristische sowie medizinisch geprägte Angebote bereit-

gestellt und entwickelt werden können. 

 

Das planerische Konzept zielt darauf ab, die im Süden des Stadtgebiets gelegenen 

großen zusammenhängenden Waldflächen rund um den Horst, und deren gesund-

heitsförderndes Mikroklima, unter Wahrung ihrer Nutz-, Schutz-, Klimaschutz- und 

Erholungsfunktion planerisch zu sichern und die bauleitplanerischen Voraussetzun-

gen für ihre Entwicklung zu einem Heil- und Kurwald und dessen dauerhaften Erhalt 

zu schaffen. Hierbei werden auch bereits bauordnungsrechtlich genehmigte, natur-

raum- und erholungsbezogene Bestandsnutzungen im vorgesehenen Geltungsbe-

reich (Wildpark, Walderlebniswelt, Waldkindergarten, Wanderheim, Ausflugslokal) 

durch geeignete Festsetzungen planerisch berücksichtigt.  

 

Hierdurch soll in Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Stadtleitbildes, insbe-

sondere den sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Bevölkerung, den Belangen 

von Freizeit und Erholung, der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes und den 

Belangen der Umwelt, des Natur- und Artenschutzes einschließlich des Schutzes von 

Klima und Biodiversität sowie der kur- und erholungsbezogenen Wirtschaft,  inklusive 

des Belangs der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in diesem 

für Bad Orb wichtigen Wirtschaftszweig entsprochen werden.  

 

Der Stadt geht es mit ihrer Planung darum, diesen Belangen durch verbindliche bo-

denbezogene Vorgaben für die Bebauung und Nutzung der im Plangebiet gelegenen 

Grundstücke Rechnung zu tragen. Die Planung ist für die von der Stadt verfolgte 

städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich. 

 

 
 

2. Verfahren  
 

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 05.06.2024 die Aufstellung des Bebau-

ungsplanes ĂWald-Erlebnis-Welt / Wildpark / Wanderheim / Horstbergñ beschlossen. 

Der Bebauungsplan wird als qualifizierter Bebauungsplan gemäß § 30 Baugesetz-

buch (BauGB) im Regelverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt. 
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Ebenfalls am 05.06.2024 beschloss die Stadtverordnetenversammlung eine Verän-

derungssperre nach § 14 Abs. 1 BauGB zur Sicherung der Planung für den künftigen 

Planbereich. 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Kurstadt Bad Orb hat in ihrer Sitzung am 

10.12.2025 den Vorentwurf des Bebauungsplanes gebilligt und beschlossen, mit die-

sem Vorentwurf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 

und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach 

§ 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 

Gleichzeitig wurde der Titel des Bebauungsplanes in ĂNaturerlebniswelt / Wildpark / 

Wanderheim / Horstbergñ geªndert. 

 

 

 
3. Lage und räumlicher Geltungsbereich  
 

Das Plangebiet liegt im Süden der Kurstadt Bad Orb mit dem Horst als höchstem 

Berg.  

 

Naturrªumlich liegt die Gemarkung von Bad Orb innerhalb des ĂNºrdlichen Sand-

steinspessartñ. Geomorphologisch handelt es sich um eine h¿gelige Landschaft aus 

Buntsandstein mit einem sehr hohen Anteil an bewaldeten Flächen.  

 

Wie unter Pkt. 1 bereits kurz erwähnt, ist die höchste Erhebung innerhalb des Stadt-

gebietes von Bad Orb der ĂHorstñ mit 541 m. Weitere Erhebungen sind der ĂHohe 

Bergñ mit 521 m und der ĂRosskopfñ mit 500 m. 

 

Geologisch geprägt wird der Bereich durch Sedimentgesteine, wobei insbesondere 

der Buntsandstein die geologische Grundlage bildet. Bzgl. der anstehenden Boden-

typen sind Braunerden sowie Podsol-Braunerden vorherrschend.  

 

 Die Lage des Plangebietes ist aus dem nachfolgenden Kartenausschnitt (Abb. 1) er-

sichtlich. 
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Abb. 1:  Lage des Plangebietes  

 
Quelle: Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TK 25, unmaßstäblich) 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  
 
 

Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 951,8 ha auf.  

 

Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ergibt sich aus der nach-

folgenden Abbildung 2. 
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Abb. 2: Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes  

 
                   Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Hessischen Verwaltung für Bo-

denmanagement und Geoinformation 
 

Zeichenerklärung 
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Die Planungsfläche ist nördlich, östlich und westlich von Außenbereichsflächen der 

Kurstadt Bad Orb umgeben. Im Süden grenzt sie an die Gemarkungen der Gemein-

den Biebergemünd und Jossgrund. Dort grenzt das Plangebiet an den Golfplatz der 

ĂALEA Golf Bad Orb / Jossgrund e.V.ñ. Der Geltungsbereich wird im Osten und Nor-

den im Wesentlichen durch den Verlauf der Kreisstraße 890 (Villbacher Straße) be-

grenzt.  
 

Im Einzelnen liegen folgende Flurstücke im Geltungsbereich: 

 
Gemarkung Orb  
 

Flur 9: Flurstücke 128 

Flur 56:  Flurstücke 8; 10/1; 12 (teilweise); 28/3; 28/4; 28/5; 28/6; 28/7; 29 ï 31; 

32/1; 32/2; 33 

Flur 57: Flurstücke 3 (teilweise); 5 ï 7; 9 (teilweise); 10/2 (teilweise); 11 ï 14 

Flur 59:  Flurstücke 18 

Flur 60:  Flurstücke 1 ï 19 

Flur 61:  Flurstücke 49/2; 49/3. 49/5, 50 ï 52; 84 - 86 

Flur 63:  Flurstücke 2/3 (teilweise); 1; 6; 8; 10; 13; 22 - 24 
 
 
 
4. Bestehendes Baurecht  

 

Für den größten Teil der innerhalb des Plangeltungsbereiches befindlichen Flächen 

besteht derzeit kein Bebauungsplan. Diese Flächen sind bisher bauplanungsrechtlich 

Außenbereich im Sinne des § 35 Baugesetzbuch (BauGB).  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird aber von mehreren externen Gel-

tungsbereichen aus rechtsverbindlichen Bebauungsplänen der Kurstadt mit den Be-

zeichnungen  

 

¶ ĂGewerbe- und Industriegebiet óEiserne Handó 

¶ ĂMichaelstraÇe / LauzenstraÇeñ 

 

tangiert.  

 

Aus dem Bebauungsplan ĂGewerbe- und Industriegebiet; Eiserne Handñ sind externe 

Ausgleichsflächen in einer Größenordnung von 12,6 ha betroffen. Vom Bebauungs-

plan ĂMichaelstraÇe / LauzenstraÇeñ liegt eine externe Ausgleichsfläche mit einer Flä-

chengröße von 16,6 ha im Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes ĂNaturerleb-

niswelt / Wildpark / Wanderheim / Horstbergñ. 

 

Die betroffenen Flächen sind aus der nachfolgenden Abbildung 3 ersichtlich: 
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Abb. 3: Externe Ausgleichsflächen  

 
                   Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Hessischen Verwaltung für Bo-

denmanagement und Geoinformation 

 
 

Zeichenerklärung 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

Kompensationsflächen nach B-Plangebieten: 

ĂEiserne Handñ 

ĂMichaelstraÇe / LauzenstraÇe" 
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Diese treffen hier die nachfolgenden Festsetzungen:  

 

Aus Bebauungsplan ĂGewerbe- und Industriegebiet óEiserne Handó 

 

Entwicklungsziel: Reiner Laubwald 

Maßnahmen: 

Auf den sämtlich bereits geräumten Kahlflächen ist eine Bestockungsumwandlung 

von Nadelwald zu Laubwald umzusetzen. Hierzu ist eine Pflanzung von Buche (Fa-

gus sylvatica) mit ca. 4000 Stück je Hektar durchzuführen. Alternativ kann eine Ei-

chelsaat (Quercus robur, Quercus petraea) mit ca. 5000 Stück je Hektar erfolgen. 

Sollte die Eichelsaat aufgrund von Saatausfällen nicht zu einer ausreichenden Dichte 

von Eichenjungwuchs führen, ist eine ergänzende Anpflanzung von Buchen durchzu-

führen. 

 

Der Ablauf der natürlichen Sukzession mit Birke, Espe und Salweide ist zuzulassen. 

Um das Entstehen reiner Laubwaldbestände zu gewährleisten, ist eine fortlaufende 

Entfernung des aufkommenden Nadelholzjungwuchses durchzuführen. 

 

Auf Dauer werden sich Buche und Eiche aufgrund ihrer Konkurrenzkraft gegen die 

Pionier-Baumarten durchsetzen.  

 

 

Entwicklungsziel: Ungestörte Waldentwicklung (Prozessschutz Eichenmischwald) 

 

Maßnahmen: 

Die Fläche ist dauerhaft aus der forstlichen Nutzung herauszunehmen. Zur Erhöhung 

des Anteils an stehendem und liegendem Totholz sowie zur Erhöhung der Struktur-

vielfalt sind 10 Bäume zu ringeln und 10 Bäume zu fällen und im Bestand liegen zu 

lassen. Für die Maßnahmen sind die Baumarten Eiche und Kiefer zu etwa gleichen 

Anteilen auszuwählen. 

 

Darüber hinaus sind die vorhandenen Fichten zu fällen und als Totholz im Bestand 

zu belassen. Wieder aufkommende Fichten sollen im Zuge der Maßnahme kontinu-

ierlich entfernt werden. Sofern im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht randlich ent-

lang der begrenzenden Waldwege Bäume oder Teile davon entfernt werden müssen, 

sind sie als Totholz in den Bestand zu legen und dort dem natürlichen Zerfall zu über-

lassen. 
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Aus Bebauungsplan ĂMichaelstraÇe / LauzenstraÇeñ 

 

Entwicklungsziel: Ungestörte Waldentwicklung Prozessschutz) Maßnahme: Dauer-

hafter und vollständiger Nutzungsverzicht. 

Im Rahmen einer aktiven Weiterentwicklung der Fläche sind des Weiteren nachfol-

gende Maßnahmen umzusetzen: 

 

Zur Erhöhung des naturschutzfachlich besonders hochwertigen Totholzanteils sollen 

gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt einzelne stärkere Bäume (8 Buchen, 

4 Eichen und 4 Lärchen) geringelt (je die Hälfte) bzw. gefällt (ebenfalls je die Hälfte) 

und im Bestand stehen bzw. liegen gelassen und der natürlichen Zersetzung über-

lassen werden. Darüber hinaus sind in der Abteilung 44A und im südlichen Teil 45B 

je eine zusammenstehende Gruppe von 10 Bäumen zu fällen (je 5 Stück) und zu 

ringeln (je 5 Stück). 

 

Als Strukturbereicherung (z.B. für die Wildkatze) sind geeignete Unterschlupfmöglich-

keiten einzubringen bzw. zu gestalten (z.B. durch Einbringen von Fichtenkronen o.ä. 

Restholz aus der Forstwirtschaft). 

Entfernung der im Bereich der Fläche vorhandenen Jagdhütte (einschließlich der in 

ihrem Umfeld vorhandenen Flächenbefestigungen und Ziergehölze) und Überlassen 

des Bereichs der natürlichen Sukzession. 

Beschilderung an den im Bereich der Flªche vorhandenen Waldwegen: ĂWald mit 

Nutzungsverzicht, keine Verkehrssicherung, Betreten auf eigene Gefahr" 

 

 

 

5. Übergeordnete Planungen  
 
5.1 Ausweisungen im Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010  

 

 Der Regionalplan Südhessen 2010 trifft für das Plangebiet im Wesentlichen folgende 

Aussagen: 
 

- Vorranggebiet für die Forstwirtschaft   

teilweise überlagert von:  

- Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz  

- Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen 

- Vorranggebiet Regionaler Grünzug  

- Vorranggebiet für Natur und Landschaft 
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 Die einzelnen Aussagen sind aus der nachfolgenden Abbildung 4 ersichtlich: 

 
Abb. 4: Auszug aus dem Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010  

 
Quelle: Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010, Regierungspräsidium Darmstadt / Regio-

nalverband FrankfurtRheinMain 

 
  
 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  
 
 
 

 

5.2 Aussagen im Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE) 2019 des 

Regionalplanes Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010 

 

 Im Bereich des Plangebietes sind im TPEE 2 Windvorranggebiete verzeichnet. Ein-

mal das Vorranggebiet mit der Bezeichnung 2-932 im Nordwesten, außerhalb des 

Geltungsbereiches, mit einem Flächenumfang von ca. 10,8 ha. Im Südosten liegt das 

Vorranggebiet 2-304 mit einer Gesamtfläche von ca. 454 ha, das allerdings über den 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes und die Stadtgrenze von Bad Orb, in das Ge-

biet der Nachbargemeinden Biebergemünd und Jossgrund, hinausgeht. In Bad Orb 

bzw. im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegen etwa 332 ha dieser Vor-

rangfläche. 

 

 Die ĂVorranggebiete zur Nutzung der Windenergie mit Ausschlusswirkungñ sind aus 

der nachfolgenden Abbildung 5 ersichtlich: 
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Abb. 5:  Vorranggebiet zur Nutzung der Windenergie mit Ausschlusswirkung im TPEE 2019  

 
Quelle: Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE) 2019  

Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010, Regierungspräsidium Darmstadt / Re-
gionalverband FrankfurtRheinMain 

 
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches    

 

 Derzeit bestehen keine Windenergieanlagen im Geltungsbereich oder dessen unmit-

telbarer Umgebung.  

 
 

5.3  Flächennutzungsplanentwurf der Kurstadt 
 

 Die Kurstadt verfügt bisher über keinen rechtswirksamen Flächennutzungsplan.  

Der Entwurf des neuen Flächennutzungsplanes (Stand Offenlage 2025) stellt den 

überwiegenden Flächenanteil des Plangebietes als ĂFläche für die Forstwirtschaft, 

Waldñ dar.  

 

 Innerhalb der Walddarstellung erfolgt teilweise noch eine Überlagerung mit einer Um-

grenzung von ĂFlächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaftñ, differenziert in Bestand und Planung. Hierbei han-

delt es sich überwiegend um alte Waldbestände. Die Talbereiche innerhalb der Wald-

flªchen werden zusªtzlich mit der Darstellung eines ĂVorrangiger Suchraum f¿r Aus-

gleichsflªchenñ ¿berlagert.  
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 Des Weiteren ist im Nordwesten des Geltungsbereiches eine Sonderbaufläche mit 

der Zweckbestimmung ĂWildpark, Walderlebnisweltñ dargestellt.  

 

 Im Norden wird der bestehende Waldkindergarten als Sonderbaufläche mit der 

Zweckbestimmung ĂWaldkitañ ausgewiesen. Für das vorhandene Ausflugslokal an 

der K 890 (Villbacher Straße) trifft der Flächennutzungsplanentwurf die Darstellung 

einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung ĂAusflugslokal, Café, Gaststätteñ. 

Darüber hinaus wird der vorhandene Wanderparkplatz als ĂFläche für den überörtli-

chen Verkehr - Ruhender Verkehrñ symbolhaft dargestellt. Die Fläche des Wander-

heims im Osten des Geltungsbereiches ist als Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-

mung ĂWanderheimñ ausgewiesen, die angrenzenden Wiesen im Orbtal werden als 

ĂFlächen für die Landwirtschaftñ dargestellt.  

 

 Weiterhin sind gesetzlich geschützte Biotope sowie die Abgrenzung der Trinkwasser-

schutzgebiete nachrichtlich im Entwurf des Flächennutzungsplanes übernommen 

worden.  

 

 Die Darstellungen sind im Einzelnen aus der nachfolgenden Abbildung 6 ersichtlich.  
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Abb. 6: Flächennutzungsplan ï Entwurf  

 
Quelle: Flächennutzungsplan der Kurstadt Bad Orb, Planungsbüro Fischer 

 
Zeichenerklärung 
 

Flächen für die Landwirtschaft und Wald 
 
 
 
 
 

 
 
  

Flächen für Wald 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
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6. Bestandsbeschreibung und -bewertung  
 
6.1  Topographie 
 

Das Plangebiet liegt in einem topographisch sehr bewegten Gelände. Es handelt sich 

im Wesentlichen um einen Hangbereich, der nach Norden und damit zum Stadtzent-

rum bzw. zum Orbtal abfällt.  

Die Topographie wird in nachfolgender Abbildung 7 nochmals dargestellt 
 
 

Abb. 7: Topographie  

 
                   Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Hessischen Verwaltung für Bo-

denmanagement und Geoinformation 
 

Zeichenerklärung 

  
  Höhenlinien /Abstand 10m 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

Horst ï 540 m NHN 
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 Der tiefste Punkt liegt am Nordrand des Geltungsbereiches bei etwa 222 m NHN; die 

Hochpunkte liegen auf dem Horstberg mit etwa 540 m ü. NHN sowie der Bieberhöhe 

mit etwa 530 m ü. NHN. Nach Süden hin fällt der Berg bis auf ca. 450 m wieder relativ 

steil ab.  

 Für einen Kurwald ist die Topographie weniger wichtig als für einen Heilwald, da im 

Kurwald hauptsächlich Präventionsangebote für gesunde Menschen vorzusehen 

sind. Allerdings sollten die ausgewählten Waldareale nicht allzu steil und gut begeh-

bar sein.  

 In Bad Orb als Mittelgebirgsstandort ist sowohl ein Kur- als auch ein Heilwald nur im 

geneigten Gelände denkbar. Bei der Standortauswahl sind sehr steile Areale zu ver-

meiden. Für einen Heilwald sind zusätzlich ebene Plätze für Gruppenangebote von 

10 bis 15 Personen erforderlich. 

 

 
6.2 Waldbestände 

 

 Der Geltungsbereich ist bis auf wenige Ausnahmen vollständig mit Wald bestockt. 

Der Waldanteil beträgt ca. 99 %. Die nördliche Hälfte gehört dabei zum Stadtwald der 

Kurstadt, die südliche Hälfte unterliegt dem Staatsforst. Die Grenzziehung ist aus der 

nachfolgenden Abbildung 8 erkennbar. Im vorgesehenen Planungsbereich für den 

Kur- und Heilwald gibt es im Übrigen keine im Eigentum von natürlichen oder juristi-

schen Privatpersonen stehenden Waldflächen. 

 

 Die Gesamtgemarkung von Bad Orb ist zu etwa 70 % bewaldet. Die großflächigen, 

geschlossenen Waldbestände von ca. 3.500 ha erstrecken sich dabei vornehmlich 

auf die im Osten gelegenen Bergr¿cken des ĂHorstñ, ĂHoher Bergñ, ĂRosskopfñ, ĂWeg-

scheidek¿ppelñ, ĂPfarrk¿ppelñ, ĂWintersbergñ, ĂHubertusbergñ und ĂKleiner Markbergñ. 

 

 Der Bad Orbener Wald besteht zu ca. 80 % aus Nadelwald, lediglich 20 % werden 

von Laub- bzw. Mischwald bedeckt. Als Hauptbaumart dominiert die Fichte. Kiefern- 

und Eichenbestände bedecken etwa 15 % der Waldflächen.  Die Buche ist mit einem 

Flächenanteil von ca. 7 % eher kleinflächig vertreten. Auf den verbleibenden Flächen 

sind Douglasie, Erle, Lärche sowie Pioniergehölze bestehend aus Hasel, Birke und 

Pappel bestandsbildend. 

 

 Bei Betrachtung der Abb. 9 (Wald Haupt-Baumarten) wird erkennbar, dass der über-

wiegende Teil der Flächen innerhalb des Plangeltungsbereiches mit Nadelmischwald-

Beständen bestockt. Im südöstlichen sowie südwestlichen Bereich des Plangebietes 

besteht ein erhöhter Anteil an Laubmischwäldern.  

 

 Auch wird aus der Abb. 9 ersichtlich, dass im südöstlichen Bereich großflächige Auf-

wuchsflächen bzw. Neupflanzungen vorhanden sind.   
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 Neben diesem Überblick zur Baumartenverteilung in Abb. 9 werden in Abb. 10 noch-

mals besonders alte Baumbestände verortet. Hierbei handelt es sich um 100 bis 120 

Jahre alte Buchen- und Kiefernbestände sowie alte Eichenbestände mit über 160 

Jahren. Darüber hinaus sind in dieser Abbildung 10 drei Flächenareale dargestellt, 

innerhalb derer keine forstwirtschaftliche Nutzung mehr vollzogen wird bzw. diese 

Flächen ausschließlich dem Naturschutz dienen. 

 

 Abb. 8: Wald im Geltungsbereich  

 
                   Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Hessischen Verwaltung für Bo-

denmanagement und Geoinformation 
 

Zeichenerklärung  

  

 
 
 

  

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  

Wald 

Abgrenzung Stadtwald Bad Orb 

S t a d t w a l d  

S t a a t s f o r s t  
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Abb. 9: Wald Haupt -Baumarten  

 
                   Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Hessischen Verwaltung für Bo-

denmanagement und Geoinformation 

 
Zeichenerklärung  
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6.2.1 Besonders alte Baumbestände 
 

Abb. 10: Besonders alte Baumbestände  

 
                   Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Hessischen Verwaltung für Bo-

denmanagement und Geoinformation 
 

 Zeichenerklärung 

 
 

 Besonders alte Baumbestände 

 

 
  

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

> 100 ï 120 Jahre (Buche, Kiefer) 

 
> 160 Jahre (Eiche) 

 
Kernfläche (keine forstwirtschaftliche Nutzung; Fläche für Naturschutz) 
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6.2.2 Waldbilder 

 

 Wie in den vorangegangenen Abbildungen dokumentiert, bestehen innerhalb des 

Plangeltungsbereiches verschiedenste Waldbestände bzw. Waldzusammensetzun-

gen in unterschiedlichen Alters- und Entwicklungsstrukturen. Resultierend hieraus er-

geben sich differenzierte Waldbilder, welche für die Nutzung des Waldes unter dem 

Aspekt der Entwicklung von Kur- und Heilwäldern eine hervorgehobene Wertigkeit 

einnehmen. In nachfolgender kurzer Bilddokumentation werden daher beispielhaft ei-

nige Erscheinungsbilder der Waldbestände innerhalb des Plangeltungsbereiches dar-

gelegt.  

 

 So sind bei der Zertifizierung von Kur- und Heilwaldflächen neben der Bereitstellung 

von Waldflächen die anthropogenen Lärm- und Umweltbelastungen als auch der äs-

thetische Eindruck der Bestände einzubeziehen. Die angestrebte Gesundheitswir-

kung der Waldflächen kann durch ein ganzheitliches Naturerleben und eine emotio-

nale Naturverbundenheit unterstützt werden, wobei ästhetisch reizvolle, stark natur-

gebundene Bilder, positive Auswirkungen und Gesundheitswirkungen mit sich brin-

gen.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Schuh und Immich,Waldtherapie, Springer Nature 2019 

Kurzcharakteristik des abgebildeten Bestandes  
 

Offener, lichter Bestand, kein Unterwuchs / Naturverjüngung 
Spezielle Lichtverhältnisse 
Gute Zugänglichkeit / Betretbarkeit 
Strukturreiche / differenzierte niedere Bodenvegetation 
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Kurzcharakteristik des abgebildeten Bestandes  
 

Offener, lichter Bestand 
Wechsel von Altbestand und Jungaufwuchs 
Gute Zugänglichkeit / Betretbarkeit 
Flache Topographie 
Strukturreiche / differenzierte Bodenvegetation 

   

Kurzcharakteristik des abgebildeten Bestandes  
 

Gute Zugänglichkeit / Betretbarkeit 
Flache Topographie 
Hervorgehobene Aussicht / Fernblick 

   

Kurzcharakteristik des abgebildeten Bestandes  
 

Offene Fläche im Waldverband /Waldwiese 
Gute Zugänglichkeit / Betretbarkeit 

 
   

Kurzcharakteristik des abgebildeten Bestandes  
 

Alter, strukturreicher Bestand 
Spezielle Lichtverhältnisse 
Gute Zugänglichkeit / Betretbarkeit   
Beschattete Wegeflächen 
Harmonisches Waldbild 
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6.3 Natur-, Landschafts- und Vogelschutzgebiete 
 

 Der gesamte Geltungsbereich liegt innerhalb des ĂNaturpark Hessischer Spessartñ. 
 

 Der östliche Teil des Geltungsbereiches berührt verschiedene naturschutzrechtlich 

geschützte Gebiete. 
 

 Innerhalb des Naturschutzgebietes ĂOrbquelle bei Bad Orbñ sowie des Landschafts-

schutzgebietes ĂAuenverbund Kinzigñ und des Vogelschutzgebietes ĂSpessart bei 

Kurzcharakteristik des abgebildeten Bestandes  
 

Offener, lichter Bestand 
Spezielle Lichtverhältnisse 
Gute Zugänglichkeit / Betretbarkeit 
Spezielle / besondere Bodenvegetation (Farn) 
Alter Baumbestand 

   

Kurzcharakteristik des abgebildeten Bestandes  
 

Offener, lichter Bestand 
Spezielle Lichtverhältnisse 
Gute Zugänglichkeit / Betretbarkeit 
Alter Baumbestand 

   

Kurzcharakteristik des abgebildeten Bestandes  
 

Alter Bestand 
Spezielle Lichtverhältnisse 
Gute Zugänglichkeit / Betretbarkeit 
Flache Topographie 
Besondere örtliche Situation durch einzelne alte Bäume 
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Bad Orbñ liegt das linienhafte FFH-Gebiet ĂKlingbach, Orb und Haselbachtal bei Bad 

Orbñ.  

 

 Die Abgrenzung ist aus der nachfolgenden Abbildung 11 ersichtlich. 

 
 

- NSG ĂOrbquelle bei Bad Orbñ 

 

Zweck der Unterschutzstellung ist die Sicherung und der Erhalt eines für den 

Naturraum ĂNºrdlicher Sandsteinspessartñ typischen naturnahen und strukturrei-

chen Bachtals mit Feuchtwäldern, Gehölzen, Sukzessionsflächen sowie feuchten 

und mageren Grünlandgesellschaften als Lebensraum gefährdeter Tier- und 

Pflanzenarten. Pflegeziel ist die Förderung artenreicher Grünlandgesellschaften 

durch extensive Bewirtschaftung und der Schutz und die Entwicklung des Ufer-

bereiches der Orb. 

 

 
- LSG ĂAuenverbund Kinzigñ 

 

Zweck der Unterschutzstellung ist die Erhaltung und Entwicklung der Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Schutz von Lebensstätten und 

Lebensräumen von Auen- und Fließgewässer mit gebundenen Tier- und Pflan-

zenarten, sowie die Erhaltung und Entwicklung der besonderen Eigenheit und 

Schönheit einer typischen Fließgewässer- und Auenlandschaft mit den sich an-

schließenden oft grünlandgeprägten Unterhängen im Bereich der Kinzig und ihrer 

Zuflüsse.  

 
 

- VSG ĂSpessart bei Bad Orbñ 

 

Beim ausgewiesenen Vogelschutzgebiet handelt es sich um ein großflächig un-

zerschnittenes Waldgebiet in Mittelgebirgslage mit vorherrschenden bodensau-

ren Buchen-, Fichten- und Kiefernwäldern, kleinflächigen Eichenbeständen und 

Waldwiesen in den Talzügen mit eingestreuten Bacherlenwäldern, Weidengebü-

schen und Feucht- bzw. Nasswiesen. Hinsichtlich der Schutzwürdigkeit handelt 

es sich um ein hessisches Gebiet für die nadelholzgebundenen Eulenarten 

Raufußkauz und Sperlingskauz. Ferner wird das Gebiet als bedeutendes Brutge-

biet von Schwarzstorch, Schwarz- und Grauspecht sowie weiteren Brutvogelar-

ten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie eingestuft. 
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- FFH-Gebiet ĂKlingbach, Orb und Haselbachtal bei Bad Orbñ 

 

Beim o.g. FFH-Gebiet handelt es sich um naturnahe Gewässerabschnitte der 

Kinzignebenbäche Klingbach und Orb mit charakteristischen Habitaten inkl. ihrer 

Uferbereiche und des Waldwiesentals des Haselbaches. Als Leitbild und Erhal-

tungsziel gelten hier naturnahe Fließgewässer mit ausreichend reinem Wasser 

als Lebensraum für Bachneunauge, Grobbe und Unterwasservegetation. Leitbild 

für das Haselbachtal ist ein offenes extensiv genutztes Wiesental mit naturnahem 

Bachlauf. Die Nutzflächen bieten ausreichend Lebensraum für den Ameisenbläu-

lingen und die Vegetation der Borstgrasrasen. 

 

 Auswirkungen durch die geplanten Festsetzungen zum Kur- und Heilwald auf die 

oben erläuterten Natur- und Landschaftsschutzgebiete werden nicht gesehen. 
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Abb. 11: Naturschutzrechtliche Schutzgebiete  

 
                   Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Hessischen Verwaltung für Bo-

denmanagement und Geoinformation 

 
 Zeichenerklärung  
 

  

  
 
 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  
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6.4 Trinkwasserschutzgebiete 
 

Innerhalb des Geltungsbereiches liegen verschiedene Trinkwasserschutzzonen, die 

aus der nachfolgenden Abbildung 12 ersichtlich sind. Die engeren Schutzzonen I und 

II wurden dabei flächig dargestellt. 

 
Abb. 12: Wasserschutzgebiete / Gewässer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Hessischen Verwaltung  
für Bodenmanagement und Geoinformation 

 
 

 Zeichenerklärung  

 

  

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  

Gewässer 

 
Trinkwasserschutzgebiet Zone I + II 

 
Trinkwasserschutzgebiet Zone III 
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Auswirkungen durch die geplanten Festsetzungen für den Kur- und Heilwald auf die 

Belange des Trinkwasserschutzes werden nicht gesehen. 
 

 
6.5 Freizeitnutzungen / Störungen 
 

 Wie der Abb. 13 zu entnehmen ist, bestehen innerhalb des Plangeltungsbereiches 

umfangreiche Fahrrad- und Wanderwege die eine Erschließung der Waldflächen ge-

währleisten. Für die Ausweisung und Bereitstellung von speziellen Kur- und Heilwäl-

dern bedarf es hier einer detaillierten Betrachtung dieser Wege, da, wie in Abb. 14 

ergänzend aufgenommen, Störungspotentiale bestehen, die sich negativ auf die Ziel-

setzung von Heilwäldern auswirken können. Unter Pkt. 7 dieser Begründung wird im 

Rahmen der Standortprüfung das Kriterium bzw. der Konflikt mit Rad-Wanderwegen 

sowie weiteren Störungseinflüssen berücksichtigt. 
 
 

 Als weitere störende Nutzungen im Geltungsbereich in Bezug auf die geplante Nut-

zung als Kur- und Heilwald sind neben den klassifizierten Straßenverkehrstrassen der 

Würzburger Straße und der Villbacher Straße die auf dem Horstberg vorhandenen 

Mobilfunkmasten anzusehen (siehe Abb. 14). 

 

 Die übrigen potentiell störenden Nutzungen wie vorhandene Parkplätze oder bauliche 

Anlagen wie die vorhandenen gastronomischen Betriebe liegen am Rand des Gel-

tungsbereiches und sind deshalb als Störpotentiale kaum relevant.  

 Wesentliche Störpotentiale durch die geplante Walderlebniswelt am Nordrand des 

Geltungsbereiches werden ebenso wie die Nutzung durch den Waldkindergarten 

nicht gesehen. 

 
  



Kurstadt Bad Orb 
Bebauungsplan ĂNaturerlebniswelt / Wildpark / Wanderheim / Horstbergñ Begründung 

 
 
 

 
planungsbuero -fuer -staedtebau.de  Seite 29 von 58 

Abb. 13: Wander - und Fahrradwege  

 
                   Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Hessischen Verwaltung  

für Bodenmanagement und Geoinformation 

 
 Zeichenerklärung  
 

 
  
 

  

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

Öffentliche Grünfläche - Kur- und Heilwald 
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Abb. 14: Störungen  

 
                   Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Hessischen Verwaltung für Bo-

denmanagement und Geoinformation 

 
 Zeichenerklärung  
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
  

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

Öffentliche Grünfläche - Kur- und Heilwald 
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7. Standortprüfung  
 

Zur Vorbereitung dieses Bauleitplanverfahrens wurden verschiedene Waldflächen in-

nerhalb des Stadtgebietes auf ihre Eignung als potenzielle Kur- und Heilwaldareale 

untersucht (siehe Abb. 16).  

 

 

Dabei wurde folgende Definition für einen Kur- und Heilwald als Bewertungskriterium 

angelegt. 2  

 

Kurwald  

 

Als Kurwald wird ein Waldareal bezeichnet, welches der Gesundheitsvorsorge (Prä-

vention) und der natürlichen Gesunderhaltung von Menschen dienen kann (Breiten-

wirkung). 

 

 

Heilwald  

 

 Als Heilwald wird ein Waldareal bezeichnet, das der indikationsbezogenen therapeu-

tischen und rehabilitativen Behandlung von unterschiedlichen Erkrankungen sowie 

zur Prävention genutzt werden kann (individuelle Therapie). 

 

 

 Dabei soll der Wald als Ressource für die menschliche Gesundheit genutzt werden. 

So sind insbesondere folgende gesundheitsfördernde Qualitäten und Gegebenheiten 

des Waldes für die Ausweisung eines Kur- und Heilwaldes von Bedeutung: 

 

ü Besonders gute Luftqualität  

ü Hohe Luftfeuchtigkeit  

ü Niedrige Lufttemperatur  

ü Schutz vor UV -Strahlung, Wind und Regen (geschlossenes Vegetationsdach)  

ü Ruhe im Wald  

ü Spezielle Lichtverhältnisse im Wald (Hell/Dunkel)  

ü Waldmikrobiom  

 

 

Da Kur- und Heilwälder eine Heil- und Erholungswirkung aufweisen sollen, müssen 

besonders negativ auf die Waldästhetik wirkende Waldattribute bei der Standortwahl 

vermieden werden: 

 

 
2 Quelle:  Handbuch zur Entwicklung von zertifizierten Kur- und Heilwäldern in Bayern, 

G. Immich, E. Robl, A. Schuh, Ludwig-Maximilians-Universität München, Juni 2022 
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ü Monotone Waldflächen wie Fichtenreinbestände in gleicher Altersstruktur   

ü Dickichte und strauchartiger Unterwuchs, die zu fehlender Sicht im Wald führen  

ü Zeichen von sichtbarer intensiver forstwirtschaftlicher Bearbeitung  

ü Müll ablagerungen  im Wald  

ü Breite geradlinige Wege (Schneisenbildung ) 

ü Überdichte Waldaußenränder (verminderte Einsichtigkeit)  

ü Übermäßiger Flächenanteil an a bgestorbene n bzw. gerodeten Waldflächen  

ü Windkraftanlagen, Funkmasten sowie artfremde Gebäudestrukturen  

 innerhalb des Waldes  

ü Lärmende Waldbesucher, Radfahrer und Mountainbiker sowie große  

 Besuchermengen  

 
 

Vor diesem Hintergrund wurden folgende Kriterien für eine Standortuntersuchung 

festgelegt:  

 

 

Kriterien für Standort beurteilung  

 

 

Größe:  Waldfläche ab 30 ha für Kurwald 

  Waldfläche ab 50 ha für Heilwald 

 

Entfernung:  Nähe zum Stadtzentrum, Kurzentrum 

 

Topographie:  Höhenlinienabstand zur Ermittlung mäßiger Steigungsver- 

hältnisse 

 

Erschließung:  Kfz-Anbindung; 

attraktive Fußgänger- und Fahrradzugänglichkeit sowie  

alternativ gute ÖPNV-Anbindung zum Kur- und Heilwald; 

  minimierter motorisierter Individualverkehr 

 

 

Waldqualität:  Waldinnenklima, abwechslungsreiche Waldbilder mit 

  differenzierten Waldbeständen 

 

Lagebesonderheiten: Möglichkeit für Aussichtspunkte, hohe Sinneseindrücke  

 

Lärmbelastung: Verkehr, Gewerbe, Parkplatzfläche, Besucher, Veranstal-

tungen, etc. 

 

 



Kurstadt Bad Orb 
Bebauungsplan ĂNaturerlebniswelt / Wildpark / Wanderheim / Horstbergñ Begründung 

 
 
 

 
planungsbuero -fuer -staedtebau.de  Seite 33 von 58 

Konflikte/Störungen: Radwege, Mountainbikestrecken, Wanderwege, Mobilfunk-

anlagen, Ausflugslokale, Wildpark, sonstige Bebauung, Be-

lange des Natur- und Artenschutzes 

 

 

Eigentum:  Stadtwald, Staatswald, Zersplitterung 

 

 

Zur Ermittlung geeigneter Waldflächen für eine Nutzung als Kur- und Heilwald wurden 

im ersten Schritt zunächst die bereits naturschutzrechtlich geschützten Flächen wie 

Natura 2000-Gebiete, des Landschaftsschutzgebietes ĂAuenverbund Kinzigñ und Na-

turschutzgebiete ausgeschlossen, um mögliche Konflikte zwischen Naturschutz und 

einer Kur- und Heilwaldnutzung bereits im Vorfeld auszuschließen.  

 

Die Abgrenzung dieser naturschutzrechtlich geschützten Flächen ist in der folgenden 

Abbildung 15 dargestellt (blaue Schraffur).  

 

Damit ist bereits ein Großteil der Waldflächen im östlichen Stadtgebiet von der Stan-

dorteignung ausgeschlossen. 
 
 
  



Kurstadt Bad Orb 
Bebauungsplan ĂNaturerlebniswelt / Wildpark / Wanderheim / Horstbergñ Begründung 

 
 
 

 
planungsbuero -fuer -staedtebau.de  Seite 34 von 58 

Abb. 15: Abgrenzung von naturschutzrechtlich geschützten Flächen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartengrundlage: TK 1:25 000 ï Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 

 

Im Rahmen einer Standortbegehung wurden insgesamt 8 Waldbereiche im Stadtge-

biet identifiziert, die grundsätzlich für eine weitere Prüfung hinsichtlich ihrer Eignung 

als Kur- und Heilwald in Frage kommen.  

 

Die Einzelheiten ergeben sich aus der dieser Begründung als Anlage beiliegenden 

Standortuntersuchung. 

 

Die Lage der untersuchten Flächen ist aus der nachfolgenden Abbildung 16 ersicht-

lich: 
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Abb. 16: Untersuchungsf lächen  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kartengrundlage: TK 1:25 000 ï Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 

 

 Zeichenerklärung  
 
   pot. Kur- und Heilwaldbereich Klinikstandorte/Bildungszentrum 

 
 
   Stadtgrenze naturschutzrechtlich geschützte Flächen 

 

 

Die dargestellten Flächen wurden bezüglich der vorgenannten Standortfaktoren  

(negative und positive) eingestuft und so hinsichtlich ihrer potenziellen Eignung als 

Kur- oder Heilwald wie folgt bewertet:  

 
  



Kurstadt Bad Orb 
Bebauungsplan ĂNaturerlebniswelt / Wildpark / Wanderheim / Horstbergñ Begründung 

 
 
 

 
planungsbuero -fuer -staedtebau.de  Seite 36 von 58 

Aus der Standortbewertung ergab sich, dass die Flªchen ĂEñ und ĂFñ sowie ĂHñ die 

besten Voraussetzungen bzw. Standortbedingungen aufweisen und damit innerhalb 

des Stadtgebiets für die Ausweisung eines Kur- und Heilwaldes am besten geeignet 

sind (siehe hierzu nachfolgende Abbildung 17). 

 
Abb. 17: Eignungsflächen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Kartengrundlage: TK 1:25 000 ï Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 

 
 Zeichenerklärung  

 
   pot. Kur- und Heilwaldbereich Klinikstandorte/Bildungszentrum 

 
 
   Stadtgrenze naturschutzrechtlich geschützte Flächen 

 

  Lage der potenziellen Eignungsflächen 
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8. Planung  
 
8.1 Projektbeschreibung 
 

Bad Orb verfolgt das Ziel, sich vom traditionsreichen Kurort zu einem zukunftsorien-

tierten, innovativen Heilbad der Spitzenklasse zu entwickeln. Das Projekt ĂCura Silva 

ï Kur- und Heilwald Bad Orbñ ist Herzst¿ck dieser Transformation. Es verbindet wis-

senschaftlich fundierte Waldtherapie mit den ortsgebundenen Heilmitteln Sole, Klima 

und Balneologie (Lehre von der therapeutischen Anwendung natürlicher Heilquellen) 

und schafft damit ein ganzheitliches Gesundheits- und Therapieangebot für die An-

forderungen der modernen Gesellschaft. 

 

Zielgruppen sind insbesondere Patienten mit psychisch-mentalen und psychosoma-

tischen Erkrankungen bis hin zur Burnout-Diagnose sowie dermatologische Heilan-

zeigen, aber auch Patienten mit physiologischen Beschwerden des Herz-Kreislauf-

Systems, des Bewegungsapparates sowie Schlafstörungen. Neben den stationären 

Rehabilitationspatienten sollen ambulante Kurgäste zielgerichtet für neue indikations-

spezifische ambulante Versorgungsmaßnahmen (ehemals offene Badekur) ange-

sprochen werden. Ergänzend sollen internationale Kurgäste bzw. Gesundheitsrei-

sende sowie gesundheitsbewusste, naturnahe Menschen angesprochen werden. 

 

Der geplante Kur- und Heilwald ergänzt und erweitert das in Bad Orb bestehende 

Kur-Portfolio um evidenzbasierte Gesundheitsangebote wie präventive oder kurative 

Waldtherapie, Atempfade, Achtsamkeitstraining, klimatherapeutische Verfahren mit 

klimatischer Terrainkur und digitale Gesundheitsrouten. Das Kur- und Heilwaldkon-

zept wird dabei nicht isoliert gedacht, sondern als Teil eines vernetzten Gesundheits-

raums, der Klinik, Kurpark, Innenstadt, ALEA-Park, Erlebniswelt Wald und touristi-

sche Infrastruktur umfasst. 

 

Der geplante Kur- und Heilwald soll zum Herzstück der neuen Gesundheitsangebote 

werden. Wichtig ist eine fundierte, evidenzbasierte Ausgestaltung, um die Wirksam-

keit und Akzeptanz zu sichern: 
 

¶ Indikationsspezifische Waldtherapie: Unter Anleitung zertifizierter Waldtherapeu-

ten können erholungssuchende Gäste und Patienten gezielt die Heilkraft des Wal-

des nutzen. Studien belegen, dass der Aufenthalt im Wald Stresshormone redu-

ziert und das Immunsystem stärkt ï insbesondere psychische Erkrankungen (De-

pressionen, Angststörungen) profitieren deutlich durch eine Verbesserung des 

mentalen Zustandes. Die gesundheitsförderlichen Effekte der Waldtherapie wer-

den in indikationsspezifischen Therapien, Selbstzahler-Angeboten und Gesund-

heitskursen genutzt: Naturbasierte Achtsamkeitsübungen wie das Lauschen der 

Waldsymphonie, Atemtherapie, sensorisches Integrationstraining durch Fühlen 

von Moos und Holz sowie Koordinationstraining auf weichem Waldboden. Die  
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Shinrin-Yoku-Inhalte (nach japanischem Vorbild) werden wissenschaftlich beglei-

tet, um den therapeutischen Nutzen zu dokumentieren und kontinuierlich weiter-

zuentwickeln. Der Bad Orber Wald soll als Kur- und Heilwald zertifiziert werden, 

um Qualitätsstandards und überregionale Sichtbarkeit zu erreichen. 

 

¶ Tradition und Naturheilkunde im Einklang: Das Wald-Konzept ist fest in Bad Orbs 

Kur-Tradition und der europäischen Naturheilkunde verankert. Bereits Sebastian 

Kneipp empfahl vor 150 Jahren Waldspaziergänge zu Therapiezwecken ï diese 

Idee wird nun mit neuesten Erkenntnissen untermauert. Der Kur- und Heilwald 

knüpft an die lokale Kurgeschichte (Kneipp-Anwendungen, barrierefreie Terrain-

kurwege im Kurpark) an und erweitert sie um den präventiven sowie kurativen 

Gesundheitsansatz der Gegenwart. Waldbaden kam als Trend über Japan und 

Kalifornien zurück nach Europa, doch in Bad Orb wird daraus mehr als ein Ge-

sundheitstrend: Nach ärztlicher Verordnung wird die Waldtherapie in die Kurs-

pläne als medizinisch anerkannter Baustein integriert.  

 

¶ Therapiepfade und indikationsspezifische Angebote: Im Kur- und Heilwald entste-

hen spezielle Themen- und Therapiepfade, zugeschnitten auf unterschiedliche In-

dikationen. Beispielsweise soll es einen Atemweg-Pfad geben mit Übungen zur 

Atemtherapie oder einen Stressbewältigungs-Pfad (abgelegene, ruhige Waldzo-

nen mit Meditationseinheiten und Waldauszeiten für Burnout-Patienten). Neu ge-

schaffene klassifizierte Terrainkurwege mit unterschiedlichem Steigungsstrecken 

im Orber Spessartwald steuern individuell ein kardiopulmonales Ausdauertraining 

in verschiedenen Schwierigkeitsgraden an. Somit können Einheimische wie auch 

Kur- und erholungssuchende Gäste individuell ihre körperliche Leistungsfähigkeit 

verbessern. Ebenfalls finden leistungseingeschränkte Personen barrierearme 

Spazierweg. Alle Wege werden mit Ruhezonen, Waldliegen und ggf. kleinen Pa-

villons ausgestattet, um Therapie und Entspannung im Wald komfortabel zu ge-

stalten. Ggf. komplementiert ein Klimapavillon in Holzbauweise die evidenzbasier-

ten Trainingskonzepte (z.B. Pulsschulung auf dem Herz-Kreislauf-Pfad, Gleich-

gewichtsübungen auf dem Neurologie-Pfad), die in Zusammenarbeit mit Reha-

Ärzten und Waldtherapie-Experten entwickelt werden. So könnten auch weitere 

klimatherapeutische Verfahren wie die Frischluft-Liegekur oder die Heliotherapie 

neu in das indikationsspezifische Therapieregime integriert werden. 

 
 

Das ñCura Silvaò-Konzept verzahnt traditionelle Naturheilkunde mit moderner Innova-

tion, was beispielsweise auch die Nutzung neuer Technologie betrifft, um ein einzig-

artiges, zukunftsweisendes Erlebnis zu schaffen. Einige zentrale Innovationsansätze 

sind: 
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¶ Digitale Erlebbarkeit und App-Integration: Eine speziell entwickelte Cura-Silva-

App soll Gästen und Patienten als digitaler Kur-Begleiter dienen. Über die App 

können Nutzer personalisierte Waldtouren wählen (z.B. Anti-Stress-Pfad, Fitness-

Parcours), bekommen via GPS im Wald Achtsamkeitsübungen oder naturkundli-

che Informationen eingespielt und können ihren Fortschritt (Schrittzahl, Herzfre-

quenz, Stimmungstagebuch) dokumentieren. Zudem bietet die App Mehrspra-

chigkeit für internationale Gäste und eine Schnittstelle zu den Kliniken (Therapeu-

ten können Übungen empfehlen, Patienten Rückmeldungen geben). Auch Gami-

fication-Elemente sind denkbar, um j¿ngere Nutzer zu motivieren (etwa ein ñWald-

baden-Streakò oder das Sammeln virtueller Abzeichen f¿r besuchte Stationen). 

 

¶ Waldsensorik und Smart Forest: Im Heilwald werden Sensoren installiert, die 

Klima- und Umweltdaten in Echtzeit erfassen ï Luftqualität (z.B. Feinstaub), Tem-

peratur, Luftfeuchtigkeit, Geräuschpegel etc. Diese Daten dienen mehreren Zwe-

cken: Zum einen können sie in der Ausstellung oder App visualisiert werden, um 

Besuchern die Besonderheit des Waldklimas bewusst zu machen (etwa ñaktuelle 

Luftqualität: hervorragend ï 0% Feinstaubò). Zum anderen unterstützen sie die 

geplante wissenschaftliche Forschung: Man kann Effekte auf den Menschen mit 

Umweltparametern korrelieren. Langfristig könnte Bad Orb so zum Modellprojekt 

für smartes Naturmonitoring in den Dienst der Gesundheit werden. Die digitale 

Infrastruktur soll zudem Sicherheit bieten (z.B. Notrufpunkte im Wald) und einen 

nachhaltigen Betrieb ermöglichen (Steuerung von Beleuchtung, Bewässerung im 

Park etc. nach Bedarf). 

 

¶ High-Tech Gesundheitslösungen: Bad Orb bindet innovative Medizintechnik ein, 

um objektive Gesundheitsdaten zu nutzen. So könnten Besucher optional an Ge-

sundheitsstationen im Kurpark oder idealerweise an einen Waldcampus vor und 

nach dem Waldbesuch Vitalparameter messen (Blutdruck, Herzratenvariabilität, 

Stresslevel via Hautsensorik). Diese Daten ï anonymisiert ï helfen, die Effekte 

der Anwendungen sichtbar zu machen und den Gästen direktes Feedback zu ge-

ben (z.B. ñIhr Blutdruck hat sich nach dem Waldbad um 10 mmHg gesenktò). In 

den Kliniken können Wearables eingesetzt werden, die während der Waldthera-

pie die körperliche Reaktion aufzeichnen, um Therapien individuell anzupassen. 

Zudem wird die Telemedizin genutzt: Nach Abreise können ehemalige Kurgäste 

per App mit Bad Orber Therapeuten in Kontakt bleiben, digitale Nachsorgepro-

gramme absolvieren oder bei Bedarf erneut an virtuelle Waldmeditationen teilneh-

men.  

 

 

Zur Umsetzung dieses beschriebenen Konzeptes ist der Wald am Horstberg beson-

ders geeignet. Zur Durchführung und planungsrechtlichen Sicherung ist die Aufstel-

lung dieses Bebauungsplanes erforderlich. Er soll die bodenrechtlichen Vorausset-

zungen für die von der Kurstadt verfolgte städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
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schaffen, einschließlich der planerischen Berücksichtigung naturraum- und erho-

lungsbezogener Bestandsnutzungen. 
 
 
8.2 Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO  

 
Art der baulichen Nutzung 

 

Der Planentwurf sieht als Art der baulichen Nutzung zwei Sondergebiete nach § 11 

BauNVO vor. Hierdurch sollen mit dem Kur- und Heilwaldkonzept verträgliche, bau-

ordnungsrechtlich genehmigte Bestandsnutzungen mit Naturraum- und Erholungsbe-

zug planerisch gesichert werden.  

 

1. - Walderlebniswelt Bad Orb: 

Auf dem Gelände des ehemaligen Wildparks am Horstberg entsteht eine Erleb-

niswelt Wald, die edukative und touristische Ansprüche vereint. Hier wird der 

Wald für Groß und Klein erlebbar gemacht, ohne seinen Erholungswert zu 

schmälern. Das Konzept sieht eine klare Zonierung vor: In einigen Bereichen ste-

hen Spüren und Ruhe im Vordergrund (z.B. stille Pfade, Waldbibliothek oder Me-

ditationsplätze im Wald), in anderen Bereichen wird Spiel und Lernen großge-

schrieben. So ist ein zentrales Visitor Center geplant ï das ĂTor zur Naturñ ï mit 

interaktiver Ausstellung und Infobereich. Von dort aus erschließt sich ein Areal 

mit Naturspielplatz, Kletter- und Balancierparcours und weiteren Erlebnisstatio-

nen, wo Familien die Natur spielerisch entdecken können. Trotz der Freizeitan-

gebote bleibt der Respekt vor dem Wald zentral: Alle Installationen werden na-

turschonend umgesetzt (Materialien aus Holz, Integration ins Landschaftsbild) 

und die Besucher werden zum achtsamen Naturkontakt angeleitet. Die Walder-

lebniswelt bietet so einerseits touristische Attraktionen (die auch Tagesgäste an-

locken), andererseits schafft sie Bewusstsein für den Wert des Waldes und er-

gänzt die Gesundheitsangebot mit Sinnesanregungen. Für Bad Orb bedeutet 

dies einen deutlichen Mehrwert in der Familien- und Freizeitdestination-Entwick-

lung, der jedoch stets mit der Kur-Philosophie im Einklang bleibt. 

Eine entsprechende Baugenehmigung liegt hierfür zwischenzeitlich vor. 

 

2. - Ausflugslokal, Wanderheim 
 

Das vorhandene Cafe mit Hotel an der Villbacher Straße wird ebenfalls als Son-

dergebiet mit der Zweckbestimmung ĂAusflugslokalñ festgesetzt. Weiterhin wird 

eine Betriebsinhaberwohnung zugelassen.  

Das Wanderheim der örtlichen Pfadfindergruppe am Ostrand des Plangebietes 

wird zur planerischen Absicherung des Bestandes ebenfalls als Sondergebiet mit 

entsprechender Zweckbestimmung als ĂWanderheimñ festgesetzt.  
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Flächen für den Gemeinbedarf - Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrich-

tungen ï Waldkita (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

 

Der hier vorhandene Waldkindergarten ist eine städtische Einrichtung, in der sich die 

Kinder überwiegend im Freien (Wald) aufhalten und in der nur untergeordnete bauli-

che Anlagen bestehen. 

 

Die derzeit als Waldkindergarten genutzte Fläche im Norden des Geltungsbereiches 

wird planungsrechtlich durch die Festsetzung als ĂFlªche f¿r den Gemeinbedarf - so-

ziale Zwecke durch Gebäude und Einrichtungen - Waldkitañ abgesichert. 

 

 

Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 

 

Die im östlichen bzw. südöstlichen Teil des Plangeltungsbereiches bestehenden 

Brunnen zur Förderung von Trinkwasser werden mit der Symbolik der Wasserversor-

gung festgesetzt. 

 
 

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)  

Hier: Öffentliche Grünfläche - Kur- und Heilwald 

 

Zur planerischen Umsetzung der angestrebten Entwicklung und Sicherung eines Kur- 

und Heilwaldes in einem bestehenden Waldgebiet am Horstberg kommen verschie-

dene Festsetzungskategorien in Betracht. Die Festsetzung eines Sondergebiets 

wurde wegen der damit einhergehenden Rechtsrisiken (fehlender Baugebietscharak-

ter) verworfen. Eine planerische Festsetzung als ĂWaldñ nach Ä 9 Abs. 1 Nr. 18 lit. b 

BauGB ist zwar möglich, allerdings würde eine solche Festsetzung noch nicht sicher-

stellen, dass die Waldflächen auch hin zu einer Kur- und Heilwaldqualität entwickelt 

werden. Bauleitplanerisch ist daher eine Festsetzung als Ăöffentliche Grünflächeñ ge-

mäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB vorzugswürdig.  

 

Als Kurwaldfläche muss das Waldgebiet dazu prädestiniert sein, eine gesundheitsför-

dernde Breitenwirkung zu entfalten. Der Aufenthalt in einer Kurwaldfläche muss dazu 

beitragen können, die Progredienz, Rekurrenz oder die Chronifizierung von Be-

schwerden und Krankheiten zu verringern. Als Heilwaldfläche muss das Waldgebiet 

für eine medizinisch-therapeutische Nutzung für spezielle Indikationen gestaltet sein. 

 

Diese Entwicklungsziele erfordern daher die Festsetzung als öffentliche Grünfläche, 

da die die Flächen uneingeschränkt der Allgemeinheit zu Kur- und Heilzwecken zur 

Verfügung stehen sollen. Dabei ist diese bauleitplanerische Festsetzung so konzi-

piert, dass der hier derzeit bestehende Wald zwar teilweise zu einem Kur- und Heil-

wald entwickelt werden soll, die Waldeigenschaft forstrechtlich aber nicht geändert 
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werden muss. Planerisch ist keine großräumige forstrechtliche Umwandlung von 

Wald in eine andere Nutzungsart beabsichtigt. Waldrodungen sind nur in geringfügi-

gem Umfang für einzelne kleinräumige Projekte innerhalb der öffentlichen Grünfläche 

ï Kur- und Heilwald erforderlich, die außerhalb dieses Verfahrens fallbezogen bean-

tragt werden.  

 

Die flächenhafte Entnahme von Baumbeständen mit einer Grundfläche von mehr als 

5.000 m² (Kahlschlag) wird ausdrücklich nicht zugelassen, um den Kur- und Heilwald-

charakter sicherstellen zu können. Ausnahmen von dieser Flächenbegrenzung sind 

bei einem intensiven Schädlingsbefall zulässig. 

 

Auch die Größe zweckbezogener baulicher Anlagen für den Kur- und Heilwald ist eng 

begrenzt. Zulässig sind nur: 

 

¶ Bereiche mit Sitz- und Liegemöglichkeiten 

¶ Erste-Hilfe-Stützpunkt(e) 

¶ Schutz-/Lager- und Rettungshütten 

¶ Sanitäranlagen 

¶ Einrichtungen und Anlagen für sportliche Aktivitäten 

¶ Kneipp-Infrastrukturen 

¶ Maximal 15 Holzlagerplätze mit einer Höhe von max. 2,5 m über der natürli-

chen Geländeoberfläche und einer Grundfläche von jeweils bis zu 500 m², 

ausgenommen hiervon sind temporäre Holzpolterflächen. 

 

sowie hierfür erforderliche Erschließungsanlagen. Mit diesen Anlagen geht keine grö-

ßere forstrechtliche Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart einher. Die 

als zulässig festgesetzten Anlagen stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang 

mit den Funktionen eines Waldes. 

 

Weiterhin ist eine maximale Versiegelung innerhalb der festgesetzten öffentlichen 

Grünflächen Kur- und Heilwald festgesetzt. 

Die zur therapeutischen Behandlung erforderlichen baulichen Anlagen dürfen in der 

nördlichen Grünfläche eine Grundfläche von insgesamt 5.000 m² und in der südlichen 

Grünfläche eine Grundfläche von 1.000 m² nicht überschreiten. Dabei darf jede ein-

zelne bauliche Anlage eine Fläche von 500 m² nicht überschreiten. 

 

Die maximale Höhe von Gebäuden darf 5 m über dem natürlichen Gelände nicht 

überschreiten. 

 

Der vorhandene Bestand an Waldbäumen ist in der festgesetzten Grünfläche zu er-

halten. Bei Ausfällen sind klimaresiliente und standortgerechte Baumarten aus Natur-

verjüngung nachzuziehen oder neu zu pflanzen. 
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Zum langfristigen Erhalt und zur Sicherung des Waldbestandes sind forstwirtschaftli-

che Pflegemaßnahmen erforderlich. So ist die Entnahme von Einzelbäumen und suk-

zessiv aufkommenden Gehölzbeständen zulässig.  

 

Auch die jagdliche Nutzung ist innerhalb der Flächen zulässig.  

Zulässig sind: 

¶ Schutz- und Jagdhütten 

¶ Hochsitze 

¶ Verbissschutzzäune 

¶ Anlage von Wildwiesen 

 

Die vorgesehenen Festsetzungen können sich auf die bisherige forstwirtschaftliche 

Nutzung des Waldes im Plangebiet auch in wirtschaftlicher Hinsicht auswirken. Dies 

ist im weiteren Verfahren zu prüfen und in die Abwägung einzustellen.  

 

Gleiches gilt für ein etwaiges Erfordernis von Anpflanzungsgeboten nach § 9 Abs. 1 

Nr. 25 BauGB zur Entwicklung und Sicherung der qualitativen Anforderungen an ei-

nen Kur- und Heilwald. Soweit die vorgesehenen Festsetzungen Stadt-  und Staats-

wald betreffen, werden diese allerdings wegen der fehlenden Grundrechtsfähigkeit 

der Kurstadt Bad Orb sowie des Landes Hessen nicht als Grundrechtseingriffe (In-

halts- und Schrankenbestimmungen im Sinne des Art. 14 Abs. 1 GG) gewertet wer-

den müssen. Die aus dem Eigentum folgenden Belange der öffentlich-rechtlichen Ei-

gentümer von Waldflächen sind aber mit dem ihnen zukommenden Gewicht in die 

Abwägung einzustellen. Hierbei wird auch zu berücksichtigen sein, dass der Staats-

wald gemäß § 18 Abs. 1 LWaldG im besonderen Maße dem Gemeinwohl dient. 
 
 

Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB) 

 

Der größte Teil des Geltungsbereiches wird gemäß der bestehenden forstwirtschaft-

lichen Nutzung als Wald festgesetzt. Der geplante Kur- und Heilwald soll ja in diese 

Nutzung eingebettet liegen.  

 

 

Wald überlagert mit Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Ziffer 10 BauGB  
 

Ergänzend zu o.g. Waldfestsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB wird die ge-

samte innerhalb des Plangeltungsbereiches festgesetzte Waldfläche überlagert mit 

einer Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Ziffer 10 BauGB (Flächen die von Bebauung frei-

zuhalten sind). Hier wird geregelt, dass innerhalb der Waldflächen nur bauliche Anla-

gen zulässig sind, die für die Bewirtschaftung und Pflege der Waldbestände sowie für 

die Ausübung der Jagd erforderlich sind. Weiterhin sind Schutzhütten sowie Holzla-

gerplätze zulässig. 
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Durch diese Festsetzung wird gewährleitet, dass keine Anlagen innerhalb des Plan-

geltungsbereiches zugelassen werden, die zu einer Störung oder Beeinträchtigung 

der planerisch verfolgten medizinisch-therapeutisch Waldzwecke führen. 
 
 

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25a und b und Abs. 6 BauGB) 

 

Innerhalb der in den Geltungsbereich einbezogenen Waldflächen wurden bereits 

Kompensationsmaßnahmen gemäß § 1a Abs. 3 BauGB vorgenommen bzw. umge-

setzt. Hierbei handelt es sich um klassische Maßnahmen im Wald, die sich auf einen 

Nutzungsverzicht oder Waldumbaumaßnahmen richten. Durch diese Maßnahmen er-

folgt eine ökologische Aufwertung die einem Eingriff in Natur und Landschaft an an-

derer Stelle zugeordnet wird. Der Bebauungsplanentwurf übernimmt diese Festset-

zungen und hält diesbezüglich voll an den seinerzeitigen waldbaulichen Maßnahmen 

fest 

Für die hier vorliegende Ausweisung von Kur- und Heilwäldern werden zum derzeiti-

gen Zeitpunkt keine Konflikte mit diesen Kompensationsflächen gesehen.  

Der Bebauungsplan enthält so drei verschiedene übernommene Festsetzungen aus 

den rechtsverbindlichen Bebauungsplänen der Kurstadt. 

 

Im östlichen Teil des Plangeltungsbereiches liegen vereinzelt kleinräumige Flächen 

die außerhalb von bestehenden Waldbeständen liegen. Im Rahmen des hier vorlie-

genden Bebauungsplanes werden diese Flächen aufgrund ihrer Lage innerhalb des 

ausgewiesenen Naturschutzgebietes sowie teilweise unmittelbar angrenzend als 

ĂFlªche f¿r MaÇnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaftñ planungsrechtlich zur Sicherung dieser extensiven Wiesenflä-

chen festgesetzt. So ist innerhalb dieser Flächen die vorhandene Wiesenvegetation 

zu erhalten. Das Aufbringen von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln ist nicht zu-

lässig. Das im Rahmen von Pflegemaßnahmen anfallende Schnittgut ist von der Flä-

che abzuräumen.  
 
 
8.3 Konflikt mit TPEE (Sachlicher Teilplan erneuerbare Energien) 
 

Bei Betrachtung der nachfolgenden Abbildung 18 wird ersichtlich, dass innerhalb des 

Plangeltungsbereiches im Regionalplan Südhessen 2010, hier im sachlichen Teilplan 

erneuerbare Energien (TPEE 2019), umfangreiche Flªchen als ĂVorranggebiet zur 

Nutzung der Windenergieñ ausgewiesen wurde.  
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Abb. 18: Lage der Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie  

 

 
                   Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Hessischen Verwaltung für Bo-

denmanagement und Geoinformation 
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